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Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs3

Leitsatz

Zurückweisung eines Abtretungsantrages

Rechtssatz

Zurückweisung eines Abtretungsantrages.

Da der Antragsteller keine Beschwerde, sondern nur einen Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe eingebracht hat,

war der Antrag auf Abtretung der Sache an den Verwaltungsgerichtshof zurückzuweisen.
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